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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
angesichts unseres Leitmotivs eines redlichen sowie professionellen Handelns im 
bestmöglichen Kundeninteresse und vor dem nachfolgend skizzierten rechtlichen 
Hintergrund soll Ihnen die vorliegende Informationsbroschüre einen Überblick über uns 
und  

�� unsere Wertpapierdienstleistungen,  
�� unseren Umgang mit möglichen Interessenkonflikten, 
�� unsere Allgemeinen Grundsätze zur Auftragsausführung, 
�� unsere Preise für Wertpapierdienstleistungen und exemplarische 

Kostenberechnungen, 
�� über Zuwendungen, die wir von Vertriebspartnern erhalten, und 
�� über die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte sowie die Bedingungen für 

Wertpapier-Sparpläne geben. 

Verschiedene gesetzliche Neuregelungen der jüngeren Vergangenheit, die in das 
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) eingeführt worden sind, haben sich die Stärkung des 
Wettbewerbs zwischen den Wertpapierfirmen und die Verbesserung des Anlegerschutzes 
zum Ziel gesetzt. Die genannten Ziele sollen u. a. durch die Erhöhung der Markttransparenz, 
eine Ausweitung und Standardisierung der Informationspflichten für Wertpapierfirmen (z. B. 
durch die Einführung eines Produktinformationsblattes/Basisinformationsblattes für 
Privatkunden) sowie die EU-weite Harmonisierung der Aufsichtsregeln für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen erreicht werden. 

Das gesetzlich vorgegebene Schutzniveau unterscheidet sich dabei je nach Kundengruppe 
(Privatkunden, professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien). Im Interesse eines 
höchstmöglichen Kundenschutzes werden wir Sie, sofern keine abweichende Regelung 
getroffen wird, in die Kategorie „Privatkunde“ einstufen. Dies hat beispielsweise zur Folge, 
dass aufgrund der Vorgaben aus dem WpHG im Rahmen einer Anlageberatung eine 
Geeignetheitserklärung erstellt wird. Darin werden neben der Begründung der 
Empfehlung(en) auch Angaben zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen 
dokumentiert, um Ihnen eine wohlinformierte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Sofern 
Sie einen Depotbevollmächtigten beauftragt haben, wird dieser im Beratungsgespräch mit 
der gleichen Sorgfalt beraten. Folglich ist ihm ebenfalls eine Geeignetheitserklärung zur 
Verfügung zu stellen, mit dem er u. a. auch Einblick in Ihre finanziellen Verhältnisse erhält. 
Eine Geeignetheitserklärung wird demgegenüber nicht erstellt, wenn Sie als professioneller 
Kunde oder geeignete Gegenpartei eingestuft sind. Ebenso wird eine 
Geeignetheitserklärung nicht erstellt, wenn ein Bevollmächtigter für Sie tätig wird, der 
seinerseits professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei ist. 

Weitergehende Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater gerne in einem persönlichen 
Gespräch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Sparkasse Muldental 
 
 
 
 
 
Holger Knispel  Stefan Müller 
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Information über uns und unsere Dienstleistungen 
 
Gemäß den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie dem WpHG erteilen wir Ihnen hiermit folgende 
Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen. 
 
A. Informationen über uns  
 
Sparkasse Muldental 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Straße des Friedens 25 
04668 Grimma 
Telefon: 03437 991-0 
Telefax: 03437 991-250 
E-Mail: info@spk-muldental.de 
 
Vermittler 
Wir bedienen uns im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen vertraglich gebundener Vermittler, die im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland registriert sind. 
 
Bankerlaubnis  
Wir besitzen eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörden  
Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: 
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main (Internet: www.ecb.europa.eu) 
 
Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Straße 24-28, 
60439 Frankfurt/Main (Internet: www.bafin.de). 
 
Kommunikationsmittel und -sprache 
Sie können mit uns persönlich, telefonisch, in Textform oder elektronisch in deutscher Sprache kommunizieren. Kundenauf-
träge können in deutscher Sprache persönlich, telefonisch, brieflich oder im Online-Brokerage übermittelt werden. Bitte 
beachten Sie, dass für bestimmte Kommunikationswege, z. B. das Online-Brokerage, gesonderte Vereinbarungen gelten. Soweit 
gesetzlich vorgegeben, stellen wir Ihnen Informationen in elektronischer Form zur Verfügung. Als Privatkunde im Sinne des 
Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen stattdessen in schriftlicher Form zu erhalten, soweit 
sie sich nicht vertraglich für die elektronische Form entschieden haben. 
 
Aufzeichnung von telefonischer und elektronischer Kommunikation 
Telefonische und elektronische Kommunikation, die sich auf die Annahme, Übermittlung oder Ausführung von Aufträgen zu 
Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen und –nebendienstleistungen bezieht, müssen wir aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen aufzeichnen und für fünf Jahre aufbewahren, bei aufsichtsbehördlicher Anordnung im Einzelfall für bis zu 
sieben Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums stellen wir Ihnen eine Kopie der Aufzeichnungen auf Wunsch zur Verfügung. 
Sofern Sie keine Aufzeichnungen wünschen, bitten wir um einen Hinweis. In diesem Fall scheidet eine Kommunikation auf 
diesem Wege aus. Sollte ein Bevollmächtigter für Sie tätig werden, gelten die Vorschriften zur telefonischen und elektronischen 
Kommunikation für den Bevollmächtigten ebenfalls.  
 
Mitteilungen über getätigte Geschäfte 
Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns eine Abrechnung. Einmal jährlich erhalten Sie einen Auszug über den 
Inhalt Ihres Wertpapierdepots. 
 
Hinweise zur Einlagensicherung 
Wir gehören dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe an. 
 
1. Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu schützen und bei diesen drohende oder 
bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise soll ein Einlagensicherungsfall vermieden und die 
Geschäftsbeziehung zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkung fortgeführt werden. 
 
2. Gesetzliche Einlagensicherung 
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensicherungssystem nach dem 
Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung nicht 
greifen, hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 
bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des § 8 EinSiG. Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, die 
im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, sowie Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse und 
Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und Solawechseln. 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.dsgv.de/sicherungssystem. Seit dem Bestehen der Sicherungseinrichtungen der 
Sparkassen-Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines Mitgliedsinstituts einen Verlust seiner Einlagen erlitten. 
 
B. Umgang mit Interessenkonflikten 
Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unseren 
Beschäftigten und vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle 
verbunden sind, und Ihnen oder zwischen den Kunden untereinander nicht auf die Kundeninteressen, einschließlich deren 
Nachhaltigkeitspräferenzen, auswirken. Details dazu finden Sie unter dem separaten Punkt „Darstellung möglicher 
Interessenkonflikte“. 
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C. Informationen über Dienstleistungen 
Wir betreiben alle banküblichen Geschäfte (insbesondere Kreditgeschäft, Kontoführung, Einlagengeschäft, Wertpapier- und 
Depotgeschäft, Zahlungsverkehr u. ä.), soweit die sparkassenrechtlichen/landesbankrechtlichen Regelungen keine 
Einschränkungen vorsehen.  
 
Anlageberatung 
Im Rahmen der Anlageberatung sprechen wir Ihnen gegenüber eine Empfehlung im Hinblick auf bestimmte für Sie geeignete 
Finanzinstrumente aus. Wir stützen diese Empfehlungen auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Umstände. Für diese Prüfung 
erfragen wir zum Beispiel Ihre Anlageziele und Ihre finanziellen Verhältnisse. 
Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Anlageberatung, die die Qualität der Dienstleistung für Sie verbessert und 
Ihre Kundeninteressen bestmöglich berücksichtigt, beziehen wir eine breite Palette von Produkten verschiedener Emittenten 
(Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und dritte Anbieter) in die Auswahl ein. Dabei werden aus der weltweit inzwischen 
unüberschaubaren Anzahl von Produkten unzähliger Emittenten vorrangig hauseigene Finanzinstrumente und solche von 
Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe (insbesondere der DekaBank und der regionalen Landesbank) angeboten. 
Einzelheiten und Informationen zum jeweiligen Produkt stellt Ihnen gern Ihr Berater zur Verfügung. Gleichfalls sind Prospekte, 
die nach dem Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht wurden, sowie gegebenenfalls auch wesentliche Anlegerinformationen 
zu Investmentvermögen (Fonds) und Produktinformationsblätter/Basisinformationsblätter auf der Homepage des Emittenten 
abrufbar. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Falle der Anlageberatung keine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit 
der empfohlenen Finanzinstrumente durch uns erfolgt. Das schließt jedoch nicht aus, dass wir – z. B. bei einer Fälligkeit – mit 
Anlageideen auf Sie zukommen. 
 
Information über die Risikoklassen der von uns empfohlenen Finanzinstrumente 
In der Sparkassen-Finanzgruppe werden die im Rahmen der Anlageberatung empfohlenen Finanzinstrumente in eine von 
insgesamt fünf Produktrisikoklassen eingestuft. Bei der Risikobereitschaft des Kunden gibt es ebenfalls fünf mögliche 
Kategorien – von 1 („sehr geringe Risikobereitschaft“) bis zu 5 („sehr hohe Risikobereitschaft“). Für jede Kategorie der 
Risikobereitschaft gibt es in der Sparkassen-Finanzgruppe folglich eine entsprechende Produktrisikoklasse. Hierdurch möchten 
wir sicherstellen, dass die Ihnen empfohlenen Finanzinstrumente jeweils zu Ihrer maximalen Risikobereitschaft passen. 
 
Die Produktrisikoklassen der Sparkassen-Finanzgruppe sind nicht identisch mit den gesetzlich geregelten Risikoindikatoren, 
die in den von den Herstellern bereitzustellenden gesetzlichen Informationsblättern (wesentliche Anlegerinformationen, 
Basisinformationsblatt) angegeben werden. Die dort verwendeten Risikoindikatoren reichen dabei von 1 (niedrigstes Risiko) bis 
7 (höchstes Risiko). Im Rahmen einer Anlageberatung führen wir die sieben Risikoindikatoren mit den fünf Produktrisikoklassen 
zusammen. 
 
In der Geeignetheitserklärung, die wir Ihnen nach einer Anlageberatung zur Verfügung stellen, beziehen wir uns jeweils auf die 
Risikoklasse der Sparkassen-Finanzgruppe. 
 
Beratungsfreies Geschäft 
Beim beratungsfreien Geschäft treffen Sie Ihre Anlageentscheidung unabhängig von einer persönlichen Anlageempfehlung 
unsererseits. Im Falle einer Auftragserteilung zu einem bestimmten Finanzinstrument überprüfen wir, ob Sie über die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente 
angemessen beurteilen zu können (Angemessenheitsprüfung). Dazu holen wir vorab Informationen über Ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen ein. Anders als bei der Anlageberatung werden Ihre Anlageziele und finanziellen Verhältnisse in diesem Fall nicht 
berücksichtigt. Gelangen wir bei dieser Angemessenheitsprüfung auf Basis der uns vorliegenden Informationen / Daten zu der 
Auffassung, dass das von Ihnen in Betracht gezogene Finanzinstrument im obigen Sinne für Sie nicht angemessen ist, werden 
wir Sie hierüber informieren. Wünschen Sie dennoch die Ausführung Ihres Auftrags, dürfen wir diesen weisungsgemäß 
ausführen. 
 
D. Information über die Art der Anlageberatung 
Wertpapierfirmen, die Anlageberatung erbringen, sind verpflichtet, ihre Kunden zu informieren, ob die Anlageberatung als 
sogenannte „Unabhängige Honorar-Anlageberatung“ erbracht wird oder nicht (vgl. §64 Absatz 1 Nr. 1 WpHG, Art. 52 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/565). 
Daher informieren wir Sie darüber, dass wir die Anlageberatung – wie schon bislang – nicht als Honorar-Anlageberatung, sondern 
als provisionsbasierte Anlageberatung erbringen. Das bedeutet, dass wir Ihnen kein gesondertes Entgelt für unsere 
Beratungsleistungen berechnen. Im Zusammenhang mit der Anlageberatung dürfen wir jedoch Zuwendungen gemäß § 70 WpHG 
von unseren Vertriebspartnern erhalten. Wir setzen die erhaltenen Zuwendungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der 
Qualität der von uns erbrachten Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen ein.  
 
E. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Anlageberatung 
Über die der Anlageberatung vorgelagerte Produktauswahl entscheiden wir unter Berücksichtigung konkreter Produkteigen-
schaften, welche Finanzinstrumente in unser Beratungsuniversum aufgenommen werden. Durch die Auswahl der Finanz-
instrumente, die wir Ihnen in der Anlageberatung als für Sie geeignet empfehlen, beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken und die 
Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung bei der Anlageberatung ein.� Hierfür kooperieren wir eng mit unseren Produktpartnern und 
Researchpartnern (Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und dritte Anbieter). Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko 
verstehen wir ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw. 
deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition unserer Kunden 
haben könnte. 
Im Rahmen der Produktauswahl orientieren wir uns zum einen an den Vorgaben unserer Produktanbieter. Diese sind aufgrund 
regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitions-
entscheidungen (bei Investmentfonds) oder über die Auswahl der Basiswerte (bei Zertifikaten) zu berücksichtigen. Zum  anderen 
berücksichtigen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z. B. Mindest-
ausschlüsse auf Basis eines anerkannten Branchenstandards. 
Dies bedeutet zugleich, dass bei Investmentfonds nicht in bestimmte Unternehmen investiert wird, die besonders hohe Nach-
haltigkeitsrisiken aufweisen. Bei Zertifikaten werden diese nicht als Basiswert zugrunde gelegt. Alternativ dazu wählen wir auch 
Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für die Anlageberatung aus, die in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
investieren (Produkte mit Auswirkungsbezug). Bei Investmentfonds, die wir insbesondere unseren Kundinnen und Kunden ohne 
Nachhaltigkeitspräferenz empfehlen, sind die Kapitalverwaltungsgesellschaften aufgrund regulatorischer Vorgaben 
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verpflichtet, darüber zu informieren, ob sie Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen 
berücksichtigen. Auf diese Weise trägt der Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass Nachhaltigkeitsfaktoren auf 
Basis der gesetzlichen Vorgaben sowie eines ergänzenden Branchenstandards berücksichtigt und verstärkt Finanzinstrumente 
in das Beratungsuniversum aufgenommen werden, die keine unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. 
 
Unsere ausführliche Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung der wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung haben wir auf der Website unseres Hauses 
veröffentlicht. 
 
F. Information über gesetzliche Regelungen der Bankensanierung und –abwicklung 
Wir möchten Sie informieren, dass Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und Sparkassen sowie andere Forderungen 
gegen Banken und Sparkassen europaweit besonderen Vorschriften für den Fall der Bestandsgefährdung dieser Institute 
unterliegen. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung, die in einem Abwicklungsfall 
zur Anwendung kommen können. Diese Regelungen (zum Beispiel sogenanntes „Bail-in“) können sich für den Anleger 
beziehungsweise Vertragspartner im Abwicklungsfall des Instituts nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche 
Finanzinstrumente betroffen sind, erfahren Sie unter: www.bafin.de (unter dem Suchbegriff: Haftungskaskade). 
 
G. Kosten und Nebenkosten 
Informationen über Kosten und Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserem Preisverzeichnis bzw. den Preisen für das 
Wertpapiergeschäft (ab nächster Seite). Zum besseren Verständnis finden sich auf den darauffolgenden Seiten exemplarische 
Kostenberechnungen für gängige Geschäftsvorfälle. 
 
H. Information über den Zielmarkt des Produkts 
Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird ein Zielmarkt festgelegt. Mit dem Zielmarkt werden die Kundengruppen 
beschrieben, an die sich das Produkt richtet. Im Rahmen der Beratung bzw. der Ordererteilung informiert Sie der Berater auf 
Wunsch gerne über den Zielmarkt des empfohlenen bzw. von Ihnen gewünschten Produkts. Bei beratungsfreien Orders werden 
wir den Zielmarkt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien Kundenkategorie sowie Kenntnisse und Erfahrungen prüfen. 
 
I. Hinweis zum sogenannten Day Trading  
Bitte beachten Sie, dass der taggleiche Kauf und Verkauf desselben Wertpapiers, Geldmarktinstruments oder Derivats (sog. Day 
Trading) nicht möglich ist. 
 
J. Datenschutzrechtlicher Hinweis  
Für Wertpapier- und sonstige Finanzdienstleistungen verarbeiten wir Ihre hierfür jeweils erforderlichen personenbezogenen 
Daten. Zwecke sind die Erfüllung der mit Ihnen geschlossenen Verträge (z. B. Beratungsverträge, Depotverträge) und die 
Erfüllung uns obliegender rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Wertpapierhandelsgesetz). 
 
K. Information zum Steuereinbehalt bei Kapitalerträgen ohne Liquiditätszufluss  
Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer nicht aus einem Liquiditätszufluss vornehmen können (z. B. im Fall der 
Vorabpauschale bei Investmentfonds oder bei der Einbuchung von Bonusaktien), sind wir gesetzlich ermächtigt, die anfallende 
Kapitalertragsteuer einem bei uns geführten Konto des Kunden zu belasten. Die Belastung eines nicht ausgeschöpften 
Kontokorrentkredits (eingeräumte Kontoüberziehung) ist dabei ausgeschlossen, wenn Sie vor dem Zufluss der Kapitalerträge 
der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits widersprechen.  
Deckt das zur Verfügung stehende Guthaben einschließlich eines zur Verfügung stehenden Kontokorrentkredits den 
Steuerbetrag nicht oder nicht vollständig ab, sind wir gesetzlich verpflichtet, den vollen Kapitalertrag dem Finanzamt 
anzuzeigen. 
 
L. Allgemeine Geschäftsbedingungen/Bedingungen für Wertpapiergeschäfte/Bedingungen für Wertpapier-Sparpläne 
Mit Beginn des Vertragsverhältnisses gelten die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte, die Bedingungen für Wertpapier-
Sparpläne sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Ausführungen in dieser Broschüre enthalten). 
 
 
M. Hinweis auf die Schlichtungsstelle und die Europäische Online-Streitbeilegungsplattform sowie zum Beschwerde-
management 
Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes zu wenden. Für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder 
Dienstleistungsverträgen kann auch die Europäische Online-Streitbeilegungsplattform unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ genutzt werden. 
 
Näheres dazu finden Sie am Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im hinteren Teil der Broschüre. Wir haben ferner 
Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden getroffen und diese in unseren Beschwerdemanagement-Grundsätzen 
dargestellt. Die Grundsätze sind auf der Website unseres Hauses veröffentlicht. 
 
N. Information zum Widerrufsrecht im Falle eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt 
Der gemäß der EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) erstellte Wertpapierprospekt enthält eine ausführliche 
Beschreibung des jeweiligen Wertpapiers. Es besteht unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, dass 
ein Nachtrag zum Wertpapierprospekt veröffentlicht wird. So ist jeder wichtige neue Umstand, jede wesentliche Unrichtigkeit 
oder jede wesentliche Ungenauigkeit in Bezug auf die im Wertpapierprospekt enthaltenen Angaben in einem Nachtrag zum 
Wertpapierprospekt zu benennen. Jeder relevante Nachtrag wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben vom jeweiligen 
Emittenten auf seiner Website veröffentlicht. 
Wenn Sie ein Wertpapier erworben oder gezeichnet haben und der hierfür maßgebliche Wertpapierprospekt Gegenstand eines 
Nachtrags ist, kann Ihnen gemäß Artikel 23 der EU-Prospektverordnung ein Widerrufsrecht zustehen. Der Nachtrag wird 
Angaben zum Ablauf der Widerrufsfrist enthalten. 
Sie werden über jeden Nachtrag zeitnah informiert, soweit Ihnen ein Widerrufsrecht für das betreffende Wertpapier zustehen 
kann und Sie ein Elektronisches Postfach haben. Wir empfehlen Ihnen die Einrichtung eines Elektronischen Postfachs. Wir 
werden Ihnen bei der Ausübung des Widerrufsrechts gerne behilflich sein. 
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Preise für Wertpapierdienstleistungen gültig ab 01.02.2022

Depotentgelt (inkl. 19 % Mwst.)
(anteilige Vereinnahmung für das angefangene Quartal bei Übertragung auf 
fremde Kreditinstitute)

Preis mit ePostfach Preis ohne ePostfach
 
Mindestdepotpreis (außer Depots ohne Bestand) p. Q. 5,00 € 6,00 €

Girosammelverwahrung p. Q. vom Kurswert 0,4000‰ 0,4500‰

pro Posten mind. 1,50 € 1,70 €

Streifbandverwahrung (außer geschlossene Fonds)   p. Q. vom Kurswert 1,0000‰ 1,1500‰

pro Posten mind. 10,00 € 11,50 €

Streifbandverwahrung geschlossene Fonds außerhalb   

des Depotgesetzes   
p. Q. und Posten 10,00 € 11,50 €

Wertpapierrechnung  p. Q. vom Kurswert 0,7500‰ 0,8500‰

pro Posten mind. 2,75 € 3,15 €

Sonderleistungen auf Kundenwunsch (inkl. 19 % Mwst.)

Depotbestandsbestätigung   pro Depot 25,00 €

Duplikaterstellung Sonstiges (soweit durch vom Kunden zu vertretende 

Umstände verursacht)
8,00 €

Depotübertragung (außer auf DekaBank-Depot) Fremdkosten

Jahressteuerbescheinigung 0,00 €

Effektive Stücke (inkl. 19 % Mwst.)
- Ein- und Auslieferung   150,00 €

zzgl. Fremdkosten

- Einlösung von fälligen Wertpapieren, Zins- und  Dividendenscheinen 

(sofern Sparkasse nicht Zahlstelle ist)     
1,0000‰ vom Einzugswert mind. 7,25 €

 zzgl. Fremdkosten

Depotleistungen   

berechnet auf den Kurswert am Quartalsende
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S

gültig ab 01.02.2022

An- und Verkauf von Wertpapieren   

Eigene Kosten

Provision/Mindestpreis pro Transaktion

Vertriebsweg / Auftragserteilung über Filiale / Berater / Telefon Online

Aktien, Zertifikate, Genussscheine, Investmentfonds (börslich) und 
Ähnliches mit Aktiencharakter

�1,00% vom Kurswert �0,80% vom Kurswert

Mindestentgelt pro Transaktion 25 € 15 €

Mindestentgelt pro Transaktion an Auslandsbörsen 40 € 40 €

Verzinsliche Wertpapiere und Ähnliches mit Rentencharakter �0,75% vom Kurswert �0,55% vom Kurswert

Mindestentgelt pro Transaktion 25 € 15 €

Mindestentgelt pro Transaktion an Auslandsbörsen 40 € 40 €

Erwerb und Rückgabe von Investmentfonds im Handel über die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft (außerbörslich)

organisationseigene Anbieter (Investmentfonds der DekaBank und 
Kooperationspartner Sparkassen-Finanzgruppe)

organisationsfremde Anbieter 

Wertpapier-Sparplan in sonstigen Investmentfonds

    - ETF-/Aktien-Sparplan

Kapitaltransaktionen

Ausübung von Bezugsrechten, Teilrechten, Spitzenregulierungen
Umtausch-/ Übernahme-/ Rückkaufangebot 
Bezug von Wertpapieren     

Zeichnungsentgelt Aktien-Neuemission: bei Nicht-Zuteilung

Umlagegebühr   

Der Betrag ist lagerstellenabhängig.     

 

zum jeweils gültigen Ausgabepreis
zum jeweils gültigen Rücknahmepreis abzüglich 1,00 %

zum jeweils gültigen Ausgabe-/ Rücknahmepreis

Transaktionsleistungen   

zum jeweils gültigen Ausgabepreis (bei Abruf über die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft)

1,00 % vom Kurswert, mind. 1,50 €

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen, sonstiger Handelsplätze   

1,00% vom Kurswert, mind. 5,00 €

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.   

Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt, als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. 

Hinweis

5,00 € pro Zeichnungsauftrag

Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart können 
insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genaue 
Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Kundenberater erfragen.
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Zum besseren Verständnis der Kosten finden sich nachfolgend einige
exemplarische Kostenberechnungen für gängige Geschäftsvorfälle. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass es sich um beispielhafte Kostenberechnungen
handelt. Die ausgewiesenen Kosten müssen nicht den Kosten entsprechen,
die für die von Ihnen gewünschte Transaktion anfallen.

Stand: 11.03.2024



Exemplarischer Kostenausweis 

für den Kauf einer Muster-Aktie

Kommissionsgeschäft

I) Auftragsdaten 

Produkt:

Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft

Anzahl Aktien: 100

Aktienkurs Vortag (Schlusskurs): 100,0000 EUR

Kurswert: 10.000,00 EUR

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)

Einstiegskosten (einmalig)

100,00 EUR 1,00%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

Laufende Kosten (p.a.)

24,00 EUR 0,24%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

Ausstiegskosten 

100,00 EUR 1,00%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

2
Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben.

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren

Dienstleistungskosten
1

320,00 EUR = 0,64% p.a.

Produktkosten 0,00 EUR = 0,00% p.a.

Fremdwährungskosten 0,00 EUR = 0,00% p.a.

Gesamtkosten 320,00 EUR = 0,64% p.a.

davon Zuwendung an die Sparkasse 0,00 EUR 0,00% p.a.

(Bestandteil der Dienstleistungskosten)

Erläuterung: 

Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 320,00 EUR an Kosten und Gebühren an. 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt:

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.Jahr 5. Jahr

Einstiegskosten 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten p.a.
3

0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%

Einstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gesamtkosten 1,24% 0,24% 0,24% 0,24% 1,24%

Erläuterungen:

Produktkosten

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen werden, als auch 

Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden:

• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts.

• Im letzten Jahr  machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts.

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden kann.

3
Jährliches Depotentgelt in Höhe von 24,00 EUR. Umrechnung in % auf Basis des Anlagebetrages. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d.h. sofern weitere Produkte im 

Depot gebucht sind und höhere Depotvolumen erreicht werden,  kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften 

Darstellung nicht berücksichtigt.

Muster-Aktie

Dienstleistungskosten
1

Produktkosten

Dienstleistungskosten

Dienstleistungskosten
2

Produktkosten

Fremdwährungskosten

Dienstleistungskosten
1

Produktkosten

Fremdwährungskosten

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der 

Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Fremdwährungskosten

1
Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage),Kosten oder Steuern nach 

Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen.



Exemplarischer Kostenausweis 

für den Kauf einer Muster-Anleihe

Kommissionsgeschäft

I) Auftragsdaten 

Produkt:

Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft

Nominal: 10.000 EUR

Kurs Vortag (Schlusskurs): 100,00 %

Kurswert 10.000,00 EUR

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)

Einstiegskosten (einmalig)

75,00 EUR 0,75%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

Laufende Kosten (p.a.)

24,00 EUR 0,24%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

Ausstiegskosten
3 

75,00 EUR 0,75%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

2
auf den Kurswert

3
Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben.

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren

Dienstleistungskosten
1

270,00 EUR = 0,54%

Produktkosten 0,00 EUR = 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00%

Gesamtkosten 270,00 EUR = 0,54%

davon Zuwendung an die Sparkasse 0,00 EUR 0,00%

(Bestandteil der Dienstleistungskosten)

Erläuterung: 

Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 270,00 EUR an Kosten und Gebühren an. 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt:

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.Jahr 5. Jahr

Einstiegskosten 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten p.a.
4

0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75%

Einstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gesamtkosten 0,99% 0,24% 0,24% 0,24% 0,99%

Erläuterungen:

Muster-Anleihe

Dienstleistungskosten
1

Produktkosten
2

Fremdwährungskosten

Dienstleistungskosten
3

Produktkosten

Fremdwährungskosten

Dienstleistungskosten
1

Produktkosten

Fremdwährungskosten

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Bei Fälligkeit entfallen die Ausstiegskosten. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit 

der Haltedauer sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Dienstleistungskosten

Produktkosten

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen werden, als auch 

Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden:

• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts.

• Im letzten Jahr  machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts.

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden kann.

1
Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage), Kosten oder Steuern nach Vorgabe des 

Börsen-/Handelsplatzes anfallen.



Exemplarischer Kostenausweis

für den Verkauf einer Muster-Aktie
1

I) Auftragsdaten

Produkt: Muster-Aktie

Art des Geschäfts: Verkauf Kommissionsgeschäft

Anzahl Aktien: 200,00 Stück

Aktienkurs Vortag (Schlusskurs): 50,00 Euro

Kurswert: 10.000,00 Euro

II) Aufstellung der Kostenpositionen

Ausstiegskosten (einmalig bei Verkauf)

Dienstleistungkosten
1,2

100,00 € 1,00%

Produktkosten 0,00 € 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00 € 0,00%

III) Kostenzusammenfassung 

Dienstleistungkosten
2

100,00 € 1,00% p.a.

Produktkosten 0,00 € 0,00% p.a.

Fremdwährungskosten 0,00 € 0,00% p.a.

Gesamtkosten 100,00 € 1,00% p.a.

1
Die exemplarische Kostenberechnung bezieht sich auf den Verkauf einer Aktie. Bei anderen Produktgattungen können abweichende 

Dienstleistungskosten anfallen.

2
Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage), Kosten oder Steuern nach 

Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen.



Exemplarischer Kostenausweis 

für den Kauf eines Muster-Fonds

Kommissionsgeschäft

I) Auftragsdaten 

Produkt: Muster-Fonds

Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft

Ausgabeaufschlag (vom Ausgabepreis): 3,614%

Abrechnungsbetrag: 10.000,00 EUR

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)

Einstiegskosten (einmalig)

Dienstleistungskosten
1

361,40 EUR 3,61%

davon Zuwendung an die Sparkasse 361,40 EUR 3,61%

Produktkosten 0,00 EUR 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00%

Laufende Kosten (p.a.)

Dienstleistungskosten
1,2

66,22 EUR 0,66%

davon Zuwendung an die Sparkasse 42,22 EUR 0,42%

Produktkosten 125,49 EUR 1,25%

Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00%

Ausstiegskosten (Rückgabe an organisationseigene Anbieter)

Dienstleistungskosten 0,00 EUR 0,00%

Produktkosten 0,00 EUR 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00%

1
auf den Abrechnungsbetrag

2
Das in den Dienstleistungskosten enthaltene Depotentgelt wird abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben.

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren

Dienstleistungskosten 692,50 EUR = 1,39% p.a.

Produktkosten 627,45 EUR = 1,25% p.a.

Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00% p.a.

Gesamtkosten 1.319,95 EUR = 2,64% p.a.

davon Zuwendungen an die Sparkasse (Bestandteil der Dienstleistungskosten) 572,50 EUR = 1,15% p.a.

Erläuterung: 

Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 1.319,95 EUR an Kosten und Gebühren an. 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt:

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.Jahr 5. Jahr

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten p.a.³ 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Produktkosten Einstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lfd. Kosten 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gesamtkosten 5,52% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91%

Erläuterungen:

Hinweis: Bei diesem Muster-Fonds handelt es sich um einen Dachfonds.

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der 

Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen werden, als auch 

Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden:

• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts.

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden kann.

3
In den lfd. Kosten p. a. ist ein jährliches Depotentgelt in Höhe von 24,00 EUR enthalten. Das Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d.h. sofern 

weitere Produkte im Depot gebucht sind und höhere Depotvolumen erreicht werden, kann sich das Depotentgelt erhöhen. Etwaige Mindestentgelte (z. B. bei den 

Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt



für den Kauf eines Muster-Zertifikats  

Kommissionsgeschäft 

I) Auftragsdaten 

Produkt:

Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft Zeichnungsphase

Nominal 10.000,00 EUR

Kurs 100,00 %

Kurswert 10.000,00 EUR

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)

Einstiegskosten (einmalig)

100,00 EUR 1,00%

   davon Zuwendung an Sparkasse 100,00 EUR 1,00%

60,00 EUR 0,60%

0,00 EUR 0,00%

Laufende Kosten (p.a.)

24,00 EUR 0,24%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

Ausstiegskosten (Rückgabe an Emittenten)

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

0,00 EUR 0,00%

1
auf den Kurswert

2
Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben.

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer bis Fälligkeit (Laufzeit 2 Jahre)

Dienstleistungskosten 148,00 EUR = 0,74% p.a.

Produktkosten 60,00 EUR = 0,30% p.a.

Fremdwährungskosten 0,00 EUR = 0,00% p.a.

Gesamtkosten 208,00 EUR = 1,04% p.a.

davon Zuwendungen an die Sparkasse (Bestandteil der Dienstleistungskosten) 100,00 EUR = 0,50% p.a.

Erläuterung: 

Bei einer Haltedauer bis zur Endfälligkeit fallen 208,00 EUR an Kosten und Gebühren an. 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt:

1. Jahr 2. Jahr

Einstiegskosten 1,00% 0,00%

lfd. Kosten p.a. 
3

0,24% 0,24%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00%

Einstiegskosten 0,60% 0,00%

lfd. Kosten p.a. 0,00% 0,00%

Ausstiegskosten 0,00% 0,00%

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00%

Gesamtkosten 1,84% 0,24%

Erläuterungen:

Hinweis: Bei diesem Muster-Zertifikat handelt es sich um eine Aktienanleihe mit zweijähriger Laufzeit.

Exemplarischer Kostenausweis

Muster-Zertifikat

Dienstleistungskosten
1

Produktkosten
1

Fremdwährungskosten

Dienstleistungskosten
2

Produktkosten

davon Zuwendung an die Sparkasse

Fremdwährungskosten

Dienstleistungskosten

Produktkosten

Fremdwährungskosten

3
Jährliches Depotentgelt in Höhe von 24,00 EUR. Umrechnung in % auf Basis des Anlagebetrages. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d.h. sofern weitere Produkte im Depot gebucht sind, und höhere Depotvolumen 

erreicht werden,  kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt.

Dienstleistungskosten

Produktkosten

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen werden, als auch 

Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden:

• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts.

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden kann.

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt über die gesamte empfohlene Haltedauer gehalten wird.

Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen 

und können in der Zukunft anders ausfallen.



S 
�

 
Stand: 11.03.2024 

�

Darstellung möglicher Interessenkonflikte 
 
Damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten und vertraglich 
gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, und Ihnen 
oder zwischen den Kunden untereinander nicht auf die Kundeninteressen, einschließlich deren Nachhaltigkeitspräferenzen, 
auswirken, stellen wir Ihnen in den Abschnitten I. bis III. mögliche Interessenkonflikte und unter Abschnitt IV. die von uns zum 
Schutz Ihrer Interessen getroffenen Maßnahmen dar. 

I.� In unserem Haus können Interessenkonflikte auftreten zwischen unseren Kunden und unserem Haus, den in unserem Haus 
beschäftigten oder mit diesen verbundenen relevanten Personen, inkl. unserer Geschäftsleitung, Personen, die durch 
Kontrolle mit unserem Haus verbunden sind, und anderen Kunden bei folgenden Wertpapierdienstleistungen und 
Wertpapiernebendienstleistungen: 

Finanzkommissionsgeschäft (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde 
Rechnung), 

Eigenhandel (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere), 

Eigengeschäft (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung jedoch nicht als 
Dienstleistung für andere), 

Abschlussvermittlung (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten in fremdem Namen für fremde Rechnung), 

Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder 
deren Nachweis),  

Emissionsgeschäft (Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme 
gleichwertiger Garantien), 

Platzierungsgeschäft (Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung), 

Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere 
mit Entscheidungsspielraum), 

Anlageberatung (Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Beauftragte, die sich auf Geschäfte mit 
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des 
Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle 
oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird), 

Depotgeschäft (Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für andere und damit verbundene Dienstleistungen), 

Gewährung von Krediten oder Darlehen an andere für die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen, sofern das 
Unternehmen, das den Kredit oder das Darlehen gewährt, an diesen Geschäften beteiligt ist,  

Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das Angebot von 
Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen, 

Devisengeschäfte, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, 

Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanzanalysen/Anlageempfehlungen oder anderen Informationen über 
Finanzinstrumente oder deren Emittenten, die direkt oder indirekt eine Empfehlung für eine bestimmte 
Anlageentscheidung enthalten, 

Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen und Dienstleistungen, die sich auf einen 
Basiswert im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 2 oder 5 WpHG beziehen. 

II.� Insbesondere aber auch aus persönlichen Beziehungen relevanter Personen (Geschäftsleiter oder Mitarbeiter oder mit 
diesen verbundene Personen) unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, z. B. über die Mitwirkung in 
Aufsichts-/Verwaltungs- oder Beiräten, bzw. von Emittenten von Finanzinstrumenten mit unserem Haus (z. B. als Kunden 
unseres Hauses) sowie aus Beziehungen unseres Hauses zu Emittenten von Finanzinstrumenten dadurch, dass der jeweilige 
Emittent Tochterunternehmen unseres Hauses ist oder unser Haus an dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten 
direkt oder indirekt beteiligt ist. Daneben kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn unser Haus an Emissionen des 
jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten mitwirkt, Kredit-/Garantiegeber des jeweiligen Emittenten von 
Finanzinstrumenten ist, an der Erstellung einer Finanzanalyse/Anlageempfehlung zum jeweiligen Emittenten von 
Finanzinstrumenten beteiligt ist, Zahlungen an/von den/dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten 
erbringt/erhält, mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten Kooperationen eingegangen ist oder mit dem 
jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten gemeinsame direkte oder indirekte Tochterunternehmen/Beteiligungen 
betreibt/hält. 

III.� Es können Interessenkonflikte auch dadurch auftreten, dass 

a)� unserem Haus oder einzelnen relevanten Personen unseres Hauses Informationen vorliegen, die zum Zeitpunkt 
eines Kundengeschäfts noch nicht öffentlich bekannt sind, 

b)� Anreize zur Bevorzugung eines bestimmten Finanzinstruments z. B. bei Analyse, Beratung, Empfehlung oder 
Auftragsausführung vorliegen. 

c)� Grundsätze oder Ziele, die den Umsatz, das Volumen oder den Ertrag im Rahmen der Anlageberatung empfohlenen 
Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreffen (Vertriebsvorgaben), aufgestellt werden. 

IV.� Zur weitgehenden Vermeidung dieser Interessenkonflikte ist unser Haus Teil einer mehrstufigen Organisation mit 
entsprechender Aufgabenverteilung zwischen Sparkassen, Landesbanken und Dienstleistern. 

Wir als Wertpapierfirma selbst wie auch unsere Mitarbeiter sind entsprechend der gesetzlichen Grundlagen verpflichtet, die 
unter Ziffer I. genannten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen ehrlich, redlich und 
professionell im Interesse unserer Kunden zu erbringen und Interessenkonflikte soweit möglich zu vermeiden. 
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Unabhängig davon haben wir eine Compliance-Organisation eingerichtet, die insbesondere folgende Maßnahmen umfassen 
kann: 

a)� Die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen mit sogenannten „Chinese Walls“, d. h. virtuelle bzw. tatsächliche 
Barrieren zur Beschränkung des Informationsflusses. 

b)� Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur Offenlegung 
aller ihrer Geschäfte in Finanzinstrumenten verpflichtet. 

c)� Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, in die Finanzinstrumente, in denen es zu Interessenkonflikten 
kommen kann, aufgenommen werden. Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Beobachtungsliste bleiben erlaubt, 
werden aber zentral beobachtet; Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Sperrliste sind untersagt. 

d)� Führung einer Insiderliste. In diese Liste werden anlassbezogen alle relevanten Personen unseres Hauses, die 
bestimmungsgemäß Insiderinformationen haben (u. a. mit Zeitpunkt und Art der Information), aufgenommen. 

e)� Eine laufende Kontrolle aller Geschäfte der in unserem Haus tätigen relevanten Personen. 

f)� Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir entsprechend unserer Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung 
(Ausführungen in dieser Broschüre enthalten) bzw. der Weisung des Kunden. 

g)� Regelungen über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen. 

h)� Schulung unserer Mitarbeiter. 

i)� Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen bei Ausgestaltung und Umsetzung der Vertriebsvorgaben. 

j)� Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rahmen der Einrichtung, sachgerechten Ausgestaltung und Umsetzung 
des Vergütungssystems. 

k)� Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rahmen der Produktüberwachung. 

V.� Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen ausnahmsweise nicht durch die obige Aufgabenteilung oder unsere Compliance-
Organisation vermeidbar, werden wir unsere Kunden entsprechend dieser Policy darauf hinweisen. Wir werden ggf. in 
diesen Fällen auf eine Beurteilung, Beratung oder Empfehlung zum jeweiligen Finanzinstrument verzichten. 

VI.� Auf Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen möglichen Interessenkonflikten zur Verfügung stellen. 
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Allgemeine Information für Kunden über Zuwendungen 
 
Stand 01/2024 
 
Für Ihre Vermögensanlage in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten bieten wir Ihnen eine umfassende Information und 
individuelle Beratung an. Insbesondere unterstützen wir Sie fachkundig, eine Anlageentscheidung unter Berücksichtigung Ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele und Ihrer 
Risikobereitschaft zu treffen. Auch im Nachgang Ihrer Anlageentscheidung unterstützen wir Sie. Auf Wunsch überprüfen wir mit Ihnen 
im Rahmen eines Beratungsgesprächs, ob Ihre Finanzinstrumente weiterhin für Sie geeignet sind. Dieser Service ist für uns mit einem 
kostenintensiven personellen und organisatorischen Aufwand verbunden. Zur Deckung dieses Aufwandes erhalten wir 
Vertriebsvergütungen in Form von Zuwendungen unserer Vertriebspartner oder in Form von Margen, die wir aus der Differenz 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis generieren. Zuwendungen können in Form von Geldzahlungen oder sonstigen geldwerten 
Vorteilen gewährt werden. Werden Zuwendungen in Form von Geldzahlungen erbracht, ist zwischen einmaligen und laufenden 
Zahlungen zu unterscheiden. Einmalige Zuwendungen werden an uns von unseren Vertriebspartnern als einmalige, umsatzabhängige 
Vergütung geleistet. Laufende Zuwendungen werden an uns von unseren Vertriebspartnern als wiederkehrende, bestandsabhängige 
Vergütung geleistet.  
Zuwendungen in Form von geldwerten Vorteilen (teilweise auch nur als geringwertiger Vorteil) können wir von Produkt- und Dienst-
leistungsanbietern erhalten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um: 

�� Mitarbeiterorientierte Sachleistungen, z. B. 
�� technische Unterstützungsleistungen 
�� Informationsmaterial zu Produkten und Märkten 
�� allgemeine Vertriebsunterstützung. 

�� Mitarbeiterorientierte Dienstleistungen, z. B. 
�� Schulungsmaßnahmen 
�� Vorträge, Fachtagungen 
�� Beratungsleistungen. 

�� Kundenorientierte Sach- und Dienstleistungen, z. B. 
�� Vertriebsmaterial 
�� Kundenveranstaltungen und -vorträge 
�� Give-aways. 

Dabei stellen wir organisatorisch jeweils sicher, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern 
dafür eingesetzt werden, die Qualität der von uns erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 
aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. Unabhängig hiervon informieren wir Sie jeweils über die aktuellen Zuwendungen bzgl. 
empfohlener Finanzinstrumente, die wir von unseren Vertriebspartnern insbesondere 

�� beim Vertrieb von Anteilen an Investmentvermögen, 

�� beim Vertrieb verzinslicher Wertpapiere, 
�� beim Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen,  

und 
�� bei Zeichnungen von Aktienneuemissionen 

erhalten. Darüber hinaus finden Sie nachfolgend allgemeine Informationen zu Vertriebsvergütungen (Zuwendungen oder Margen), mit 
denen wir eine größtmögliche Transparenz als Grundlage für Ihre Anlageentscheidung schaffen wollen. 
 
1. Anteile an Investmentvermögen 
 
Einmalige Zuwendung: Fondsgesellschaften erheben bei der Ausgabe von Fondsanteilen einen Ausgabeaufschlag, der uns bis zur 
Höhe des gesamten Ausgabeaufschlages als einmalige Zuwendung zufließen kann. Die Höhe des Ausgabeaufschlages beträgt in der 
Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5 % des Nettoinventarwerts des Anteils und bei Aktienfonds, offenen 
Immobilienfonds und Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75 % des Nettoinventarwerts des Anteils.  
 
Laufende Zuwendungen: Bei Fonds ohne Ausgabeaufschlag wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sondern dem Fondsvermögen zur 
Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungserbringung eine laufende Zuwendung entnommen. Diese laufende Zuwendung 
erhalten wir für den Zeitraum, in dem Sie die Fondsanteile in Ihrem Depot verwahren lassen. 
Teilweise erhalten wir auch bei Fonds mit Ausgabeaufschlag eine laufende Zuwendung, die typischerweise geringer ausfällt, als bei 
Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Die Höhe der laufenden Zuwendung beträgt in der Regel beispielsweise bei Rentenfonds zwischen 0,1 
und 1,2 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5 p. a., bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,1 und 0,6 % p. a. und bei Misch- 
und Dachfonds zwischen 0,1 und 1,7 % p.a.  
 
2. Verzinsliche Wertpapiere 
 
Sofern wir Ihnen verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) im Wege des Festpreisgeschäfts verkaufen, vereinbaren wir mit Ihnen einen 
Kaufpreis und vereinnahmen daraus eine Marge. Liegt dem Erwerb durch Sie kein Festpreisgeschäft zugrunde, so erhalten wir für den 
Vertrieb von verzinslichen Wertpapieren eine einmalige Zuwendung vom Emittenten oder Vertriebspartner. Die Höhe der Marge bzw. 
Zuwendung variiert je nach Laufzeit des jeweiligen Wertpapiers und beträgt in der Regel 0,1 und 3,5 % des Kurswerts oder des 
Nennwerts. 
 
3. Zertifikate oder strukturierte Anleihen 
 
Einmalige Vertriebsvergütung: Sofern wir Ihnen Zertifikate im Wege des Festpreisgeschäfts verkaufen, vereinbaren wir mit Ihnen 
einen Kaufpreis und vereinnahmen daraus eine Marge. Liegt dem Erwerb durch Sie kein Festpreisgeschäft zugrunde, so erhalten wir 
für den Vertrieb von Zertifikaten und strukturierten Anleihen eine einmalige Zuwendung vom Emittenten oder Vertriebspartner. Die 
Höhe der Marge bzw. Zuwendung variiert je nach Produktausgestaltung (Aktienanleihen, Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, 
Kapitalschutzzertifikate usw.) und Laufzeit und beträgt in der Regel zwischen 0,1 und 5 % des Kurswertes oder des Nennwerts.  
 
Laufende Zuwendung: In Ausnahmefällen fallen auch bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen laufende Zuwendungen an,  solange 
sich die entsprechenden Zertifikate oder strukturierten Anleihen in Ihrem Depot befinden. Sofern auch bei Zertifikaten oder 
strukturierten Anleihen laufende Zuwendungen gezahlt werden, beträgt die laufende Zuwendung in der Regel zwischen 0,1 und 1,5 % 
p. a. 
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4. Aktienneuemissionen  
 
Bei Zeichnung von Aktienneuemissionen erhalten wir in manchen Fällen vom Emittenten nach Zuteilung eine Vergütung auf die 
Gesamtzuteilungssumme. Die Rahmenbedingungen werden vom Emittenten bzw. dem Emissionskonsortium festgelegt. Ob und in 
welcher Höhe Zuwendungen fließen, teilt Ihnen Ihr Kundenberater mit. 
 
5. Andere Finanzinstrumente 
 
Soweit wir Zuwendungen, bezüglich anderer Finanzinstrumente erhalten, werden wir Ihnen diese im Einzelfall gesondert mitteilen. 
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Allgemeines

Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung

(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis  
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Sparkasse ist 
durch die Besonderheiten des Bankgeschäfts und ein besonderes Ver-
trauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass 
die Sparkasse seine Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns ausführt und das Bankgeheimnis wahrt.

(2) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen  
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzelvertraglichen 
Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Für 
einzelne Geschäftszweige gelten ergänzend oder abweichend besondere 
Bedingungen, z. B. für die Bereiche des Zahlungsverkehrs, des Sparver-
kehrs und der Wertpapiergeschäfte; diese werden beim Vertragsab-
schluss (etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der Erteilung von Aufträ-
gen mit dem Kunden vereinbart.

Nr. 2 Änderungen

(1) Änderungsangebot 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der beson-
deren Bedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Elektronische Postfach), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden.

(2) Annahme durch den Kunden 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfol-
gend geregelten Zustimmungsfiktion.

(3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebotes (Zustimmungsfiktion), wenn

a) das Änderungsangebot der Sparkasse erfolgt, um die Übereinstim-
mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder der besonderen Bedingungen

– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar gel-
tender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der 
Rechtslage entspricht oder 

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Sparkasse zustän-
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) 
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse 
in Einklang zu bringen ist 

und

b) der Kunde das Änderungsangebot der Sparkasse nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat. 

Die Sparkasse wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen 
seines Schweigens hinweisen.

(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion  
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

– bei Änderungen der Nummern 2 und 17 Abs. 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
besonderen Bedingungen oder 

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die 
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt 
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerich-
tet sind, oder 

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder 

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der Sparkasse verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Sparkasse die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.

(5) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion  
Macht die Sparkasse von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der 
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Sparkasse den Kunden in ihrem 
Änderungsangebot besonders hinweisen.

Nr. 3 Bankauskünfte

(1) Inhalt von Bankauskünften 
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkun-
gen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden, deren Kreditwür-
digkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige Angaben über Konto-
stände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Sparkasse anvertraute 
Vermögenswerte sowie Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
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(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung  
Die Sparkasse darf Bankauskünfte über juristische Personen und im Han-
delsregister eingetragene Kaufleute erteilen, sofern sich die Anfrage auf 
deren geschäftliche Tätigkeit bezieht und der Sparkasse keine anders 
lautende Weisung des Kunden vorliegt. In allen anderen Fällen darf die 
Sparkasse Bankauskünfte nur erteilen, wenn der Kunde dem allgemein 
oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte erhalten 
nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren eigene Zwecke 
und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft darlegt.

(3) Schriftliche Bestätigung 
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit 
behält sich die Sparkasse eine unverzügliche schriftliche Bestätigung vor, 
deren Inhalt von diesem Zeitpunkt an maßgeblich ist.

Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse

(1) Bekanntgabe 
Der Sparkasse bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfügungsbefug-
nisse gelten, bis ihr eine Mitteilung über das Erlöschen oder eine Ände-
rung zugeht, es sei denn, diese Umstände sind der Sparkasse bekannt 
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt. Dies gilt auch, wenn die Befug-
nisse in einem öffentlichen Register eingetragen sind und eine Änderung 
veröffentlicht ist.

(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des Vertreters  
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass die 
Sparkasse von einem eintretenden Mangel in der Geschäftsfähigkeit 
seines Vertreters unverschuldet keine Kenntnis erlangt.

Nr. 5 Legitimationsurkunden

(1) Erbnachweis 
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Spar-
kasse auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Sparkasse seine 
erbrechtliche Berechtigung nachzuweisen.
(2) Leistungsbefugnis der Sparkasse 
Werden der Sparkasse eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift 
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) sowie der Nieder-
schrift über die zugehörige Eröffnungsverhandlung vorgelegt, darf die 
Sparkasse denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbe-
sondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Sparkasse die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden bekannt 
oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

(3) Sonstige ausländische Urkunden 
Werden der Sparkasse ausländische Urkunden als Ausweis der Person 
oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so wird sie prüfen, ob 
die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. Sie haftet jedoch für deren 
Eignung, Wirksamkeit und Vollständigkeit sowie für deren richtige Über-
setzung und Auslegung nur bei Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde 
insgesamt gefälscht ist. Im vorstehenden Rahmen kann die Sparkasse 
die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als berech-
tigt ansehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit befreiender Wir-
kung an sie leisten.

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

(1) Deutsches Recht 
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, sofern 
dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

(2) Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die Sparkasse und den Kunden ist der Sitz der 
Sparkasse.

(3) Gerichtsstand 
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, kann die Spar-
kasse an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem 
Gerichtsstand verklagt werden.

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte

Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss

(1) Kontokorrent 
Die Sparkasse führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschäfts- 
und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent im Sinne des § 355 
des Handelsgesetzbuches (Konto in laufender Rechnung).

(2) Rechnungsabschluss 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Sparkasse jeweils zum 
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Bei Vorliegen 
eines berechtigten Interesses einer der Vertragsparteien wird der Rech-
nungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt.

(3) Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse 
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen Rech-
nungsabschlüsse unverzüglich zu erheben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst. g), 
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor Ablauf von sechs 
Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Sparkasse 
wird den Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf diese 
Folgen besonders hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit 
heraus, so können sowohl der Kunde als auch die Sparkasse eine Rich-
tigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften

(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss 
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht werden 
(z. B. wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Sparkasse bis zum nächs-
ten Rechnungsabschluss durch einfache Buchung rückgängig machen 
(Stornobuchung), soweit ihr ein Rückforderungsanspruch gegen den 
Kunden zusteht.

(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss 
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Sparkasse auch 
noch nach Rechnungsabschluss durch Korrekturbuchung geltend 
machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift nicht mehr rechtzeitig vor 
diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Widerspruch des Kunden wird die 
Sparkasse die Korrekturbuchung rückgängig und ihren Anspruch ander-
weitig geltend machen.

(3) Kennzeichnung 
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug gekennzeich-
net.

Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren

(1) Gutschriften „Eingang vorbehalten“ 
Schreibt die Sparkasse den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder 
anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlösung gut, so geschieht 
dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Einganges des Gegen-
wertes (E. v.-Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften oder anderen Einzugspapiere bei der Sparkasse selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der 
Sparkasse der Gegenwert aus einem Einzugspapier nicht zu, so macht 
sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und 
zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.

(2) Einlösung 
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belas-
tungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages1 
rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse 
ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekun-
det hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlö-
sungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen. Über 
die Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezogene Schecks 
sind eingelöst, wenn sie nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr 
zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den 
Scheckvorleger eingelöst.

Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung

Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten sowie 
bei nicht unterschriebenen Aufträgen behält sich die Sparkasse die 
unverzügliche Einholung einer Bestätigung vor Auftragsausführung vor.

Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden

Ist der Kunde kein Verbraucher, kann er gegen Forderungen 
der Sparkasse nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorausset-
zungen des § 513 BGB (Existenzgründer) vorliegen. Gesetzliche Aufrech-
nungsverbote bleiben unberührt.

Nr. 12 Konten in ausländischer Währung

Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur bargeldlosen 
Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und von Verfügungen des 
Kunden in ausländischer Währung.

Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer Währung

Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfügung zulas-
ten eines Guthabens in ausländischer Währung oder zur Erfüllung einer 
Verbindlichkeit in ausländischer Währung ist in dem Umfang und solange 
ausgesetzt, wie die Sparkasse in der Währung, auf die das Guthaben 
oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 
oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt 
verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die Sparkasse auch nicht zu einer Erfüllung an 
einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen 
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Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld ver-
pflichtet. Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfü-
gung zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung ist dagegen 
nicht ausgesetzt, wenn die Sparkasse diese vollständig im eigenen Haus 
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Sparkasse, fällige 
gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrech-
nen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung

Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Sparkasse mangels aus-
drücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in Euro gutschreiben, 
sofern sie nicht für den Kunden ein Konto in der betreffenden Währung 
führt.

Nr. 15 Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in ausländischer 
Währung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zah-
lungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Nr. 16 Einlagengeschäft

Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne Kündigung 
fällig (täglich fällige Gelder). Die jeweils gültigen Zinssätze für täglich fäl-
lige Gelder werden durch Aushang bekannt gemacht. Für die Zinsberech-
nung bei Einlagen wird jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet.

Entgelte und Aufwendungen

Nr. 17 Zinsen und Entgelte

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern  
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr mit Ver-
brauchern üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem Preisaus-
hang und ergänzend aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Wenn ein 
Verbraucher einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte 
Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder 
Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs mit 
Verbrauchern 
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen sich die 
Zinsen und Entgelte für in Anspruch genommene Kredite und Leistungen 
nach der getroffenen Vereinbarung, ergänzend nach dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis in der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme gelten-
den Fassung.

(3) Entgelte für sonstige Leistungen  
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preis-
aushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die 
im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht 
werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen.

(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten  
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Sparkasse bereits gesetzlich 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse erbringt, wird die Sparkasse kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelungen erhoben.

(5) Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des Kunden bei 
Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. 
Die Sparkasse wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei 
einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die 
davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach 
der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditver-
einbarung nicht zugrunde gelegt. Eine Kündigung des Kunden gilt als 
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier 
Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.

(6) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 
Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden (z. B. Konto- und Depotführung), werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Elektroni-
sche Postfach), können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden. 

Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über 
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet 
ist, kann die Sparkasse mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und Entgelte 
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich die Entgelte 
nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und besonderen 
Bedingungen. Soweit dort keine Regelung getroffen ist, gelten die 
Absätze 1 und 4 sowie – für die Änderung jeglicher Entgelte bei Zah-
lungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) – Absatz 6.

Nr. 18 Ersatz von Aufwendungen

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde

Nr. 19 Haftung der Sparkasse

(1) Haftung für Verschulden 
Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden sowie das Verschulden 
von Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber 
dem Kunden bedient, soweit sich nicht aus den folgenden Absätzen, den 
besonderen Bedingungen oder aus einzelvertraglichen Regelungen 
etwas Abweichendes ergibt. Haftet die Sparkasse und ist ein Schaden 
nicht ausschließlich von der Sparkasse verursacht oder verschuldet, so 
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

(2) Haftung für Dritte 
Die Sparkasse darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung 
ganz oder teilweise auf Dritte zur selbstständigen Erledigung übertragen, 
soweit dies unter Berücksichtigung der Art des Auftrages und der Interes-
sen von Sparkasse und Kunde erforderlich erscheint. In diesen Fällen 
beschränken sich die Verpflichtung und Haftung der Sparkasse auf die 
Weiterleitung des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unter-
weisung des Dritten.

(3) Haftung bei höherer Gewalt  
Die Sparkasse haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebs  
(z. B. Bombendrohung, Banküberfall), insbesondere infolge von höherer 
Gewalt (z. B. von Kriegs- und Naturereignissen) sowie infolge von sonsti-
gen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstörung) verursacht sind oder die durch Verfügungen von 
hoher Hand des In- und Auslands eintreten.

Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

(1) Grundsatz 
Die Sparkasse führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden bestehen seinerseits 
besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfaltspflichten, insbesondere 
folgende Pflichten:

a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen 
Der Sparkasse sind unverzüglich alle für die Geschäftsbeziehung wesent-
lichen Tatsachen anzuzeigen, insbesondere Änderungen des Namens, 
der Anschrift, des Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungs-
fähigkeit des Kunden (z. B. Eheschließung, Eingehung einer Lebenspart-
nerschaft, Änderung des Güterstandes) oder der für ihn zeichnungsbe-
rechtigten Personen (z. B. nachträglich eingetretene Geschäftsunfähigkeit 
eines Vertreters oder Bevollmächtigten) sowie Änderungen des wirt-
schaftlich Berechtigten oder der der Sparkasse bekannt gegebenen Ver-
tretungs- oder Verfügungsbefugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura). Die 
Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen 
Registern eingetragen und veröffentlicht werden. Die Namen der für den 
Kunden vertretungs- oder verfügungsbefugten Personen sind der Spar-
kasse mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vordrucken der 
Sparkasse bekannt zu geben. Darüber hinaus können sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwä-
schegesetz ergeben.

b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen  
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts 
zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen und Bestätigungen müssen 
als solche gekennzeichnet sein. Bei Zahlungsaufträgen hat der Kunde 
insbesondere auf richtige, vollständige, unmissverständliche und leserli-
che Angaben, vor allem der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 
und BIC3 zu achten.
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c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung  
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten Aufträ-
gen oder Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen, dass sich keine 
Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Missbräuche und Irrtümer ergeben.

d) weggefallen

e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung  
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat der Kunde der 
Sparkasse gesondert mitzuteilen, bei formularmäßig erteilten Aufträgen 
außerhalb des Formulars. Dies gilt insbesondere, wenn Zahlungen auf 
bestimmte Forderungen der Sparkasse verrechnet werden sollen.

f) Hinweis auf Fristen und Termine  
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hinzuweisen, 
wenn Aufträge innerhalb bestimmter Fristen oder zu bestimmten Terminen 
ausgeführt sein sollen oder wenn bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere 
nicht fristgemäßer Ausführung von Aufträgen außergewöhnliche Schäden 
drohen. Auf die besondere Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungs-
fristen nach Nr. 24 wird verwiesen.

g) Unverzügliche Reklamation 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Kontoaus-
züge, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mitteilungen der Sparkasse 
sowie Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit von der Sparkasse 
gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte müssen unverzüglich erho-
ben werden. Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen dem 
Kunden nicht zugehen, muss er die Sparkasse unverzüglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwar-
ten oder mit deren Eingang er rechnen muss.

h) Kontrolle von Bestätigungen der Sparkasse 
Soweit Bestätigungen der Sparkasse von Aufträgen oder Weisungen des 
Kunden abweichen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(2) Haftung bei Pflichtverletzungen  
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von Mitwir-
kungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zulasten des Kunden. Bei 
schuldhafter Mitverursachung des Schadens durch die Sparkasse richtet 
sich die Haftung nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, § 254 Bür-
gerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe

Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung 

(1) Umfang 
Der Kunde räumt hiermit der Sparkasse ein Pfandrecht ein an Werten 
jeder Art, die im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch den Kunden oder 
durch Dritte für seine Rechnung in ihren Besitz oder ihre sonstige Verfü-
gungsmacht gelangen. Zu den erfassten Werten zählen sämtliche 
Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: Waren, Devisen, Wertpapiere 
einschließlich der Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, Sammelde-
potanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lager- 
und Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden gegen 
die Sparkasse (z. B. aus Guthaben). Forderungen des Kunden gegen 
Dritte sind an die Sparkasse abgetreten, wenn über die Forderungen aus-
gestellte Urkunden im bankmäßigen Geschäftsverkehr in die Verfügungs-
macht der Sparkasse gelangen.

(2) Ausnahmen  
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen Zweckbe-
stimmung für eine bestimmte Verwendung in die Verfügungsmacht der 
Sparkasse (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Schecks, Wechsels 
oder Ausführung einer bestimmten Überweisung), so erstreckt sich das 
Pfandrecht der Sparkasse nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte 
Wertpapiere unterliegen – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung – 
nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der Sparkasse selbst aus-
gegebenen Genussrechte/Genussscheine und für Ansprüche des Kunden 
aus nachrangigem Haftkapital (z. B. nachrangig haftende Inhaberschuld-
verschreibung).

(3) Gesicherte Ansprüche  
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch bedingten 
oder befristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der Sparkasse gegen den 
Kunden, die sie im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erwirbt. 
Ansprüche gegen Kunden aus von diesen für Dritte übernommenen Bürg-
schaften werden erst ab deren Fälligkeit gesichert.

(4) Geltendmachung des Pfandrechts  
Die Sparkasse darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden Werte nur 
bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurückhalten. Ein solches 
besteht insbesondere unter den Voraussetzungen des Nachsicherungs-
rechts gemäß Nr. 22.

(5) Verwertung 
Die Sparkasse ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, wenn der 
Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und trotz Mahnung mit 
angemessener Nachfrist und einer Androhung der Verwertung entspre-
chend § 1234 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch nicht nachkommt. Unter 
mehreren Sicherheiten hat die Sparkasse die Wahl. Bei der Auswahl und 
Verwertung wird die Sparkasse auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. Die Sparkasse hat das Recht, Verwertungserlöse, die 
nicht zur Befriedigung sämtlicher Forderungen ausreichen, nach ihrem 
billigen Ermessen zu verrechnen. Die Sparkasse wird dem Kunden 
erteilte Gutschriften über Verwertungserlöse so gestalten, dass sie als 
Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen sind. 

Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe

(1) Nachsicherungsrecht 
Die Sparkasse kann vom Kunden die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten für seine Verbindlichkeiten verlangen, wenn sich aufgrund 
nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände, z. B. auf-
grund einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen 
oder des Werts bestehender Sicherheiten, eine Veränderung der Risiko-
lage ergibt. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im 
Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 
75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch 
dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlos-
senen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 
BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten ent-
halten sind.

(2) Freigabe-Verpflichtung 
Die Sparkasse ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer 
Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten den 
Gesamtbetrag aller Forderungen der Sparkasse nicht nur vorübergehend 
um mehr als 10 v. H. übersteigt. Diese Deckungsgrenze erhöht sich um 
den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit die Sparkasse im Verwer-
tungsfall mit der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungserlösen 
belastet ist. Die Sparkasse wird bei der Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.

Einzugspapiere

Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft

(1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden von der 
Sparkasse nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, wenn die Spar-
kasse eine gesonderte Inkasso-Vereinbarung abschließt.

(2) Rückbelastung 
Hat die Sparkasse den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor Ein-
gang gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei Nichteinlösung der 
Papiere rückbelasten, und zwar auch nach einem zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn 
– ihr der Gegenwert nicht zugeht oder  
– die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder behördliche 

Maßnahmen beschränkt ist oder 
– die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht oder nicht 

rechtzeitig vorgelegt werden können oder 
– der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekannten 

unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder 
– in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein Moratorium 

ergangen ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Sparkasse Einzugspapiere 
auch schon vor Fälligkeit zurückgeben. Die Rückbelastung ist auch zuläs-
sig, wenn die Papiere nicht zurückgegeben werden können. Ist dies von 
der Sparkasse zu vertreten, so trägt sie einen sich hieraus ergebenden 
Schaden des Kunden.

Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel

Wenn Schecks, die am Bankplatz der Sparkasse zahlbar sind, nicht spä-
testens am dritten Geschäftstag, Schecks auf auswärtige Bankplätze nicht 
spätestens am vierten Geschäftstag vor Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel 
29 Scheckgesetz) eingereicht werden bzw. bei Übersendung nicht inner-
halb dieser Fristen vor Geschäftsschluss bei der Sparkasse eingehen, so 
hat der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die eventuelle 
Anwendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen.
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Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft

(1) Sicherungseigentum 
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug überträgt der 
Kunde der Sparkasse das Sicherungseigentum an den Papieren für den 
Fall, dass das Einzugspapier nicht eingelöst wird und der Sparkasse auf-
grund von Vorausverfügungen des Kunden im Hinblick auf das Einzugsge-
schäft Ansprüche gegen den Kunden zustehen, und zwar bis zum Aus-
gleich dieser Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigentums 
gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Sparkasse über.

(2) Sicherungsabtretung 
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Lastschriften, kauf-
männische Handelspapiere), so gehen die zugrunde liegenden Forderun-
gen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die Sparkasse über.

Auflösung der Geschäftsbeziehung

Nr. 26 Kündigungsrecht

(1) Ordentliche Kündigung 
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerech-
ten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder 
einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Kündigt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belan-
gen des Kunden angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur 
Unzeit kündigen. 
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. Girover-
trag oder Kartenvertrag) durch die Sparkasse beträgt die Kündigungsfrist 
mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund  
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der Kunde als 
auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne 
Geschäftszweige jederzeit fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigenden die Fortsetzung der 
Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. Dabei sind die 
berechtigten Belange des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. 
Für die Sparkasse ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere gege-
ben, wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Umstände 
die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die Durch-
setzbarkeit der Ansprüche der Sparkasse – auch unter Verwertung etwai-
ger Sicherheiten – gefährdet wird:

a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebliche Gefähr-
dung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder in der Werthaltigkeit 
der für ein Darlehen gestellten Sicherheiten eintritt, insbesondere wenn 
der Kunde die Zahlungen einstellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen, 
oder wenn von dem Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen;

b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder zur Verstär-
kung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Aufforderung durch die 
Sparkasse nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt;

c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse gemacht hat;

d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wird;

e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichteten oder des 
persönlich haftenden Gesellschafters wesentlich verschlechtert haben 
oder erheblich gefährdet sind, sowie bei Tod oder Wechsel des persön-
lich haftenden Gesellschafters.  

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Ver-
trag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Etwas 
anderes gilt nur, wenn der Kunde die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert, er die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die Sparkasse den 
Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Rechtzeitigkeit 
der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere Umstände vorliegen, 
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige Kündi-
gung rechtfertigen.

(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehensverträgen  
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderregelungen für die 
Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen vorsieht, kann die Spar-
kasse nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(4) Rechtsfolgen bei Kündigung  
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner 
Geschäftszweige werden die auf den betroffenen Konten geschuldeten 
Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Sparkasse 
insoweit von allen für ihn oder in seinem Auftrag übernommenen Ver-
pflichtungen zu befreien. 
Die Sparkasse ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinem Auftrag 
übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und sonstige Verpflichtun-

gen, insbesondere solche in fremder Währung, mit Wirkung gegen den 
Kunden auszugleichen sowie hereingenommene Wechsel und Schecks 
sofort zurückzubelasten; die wechsel- oder scheckrechtlichen Ansprüche 
gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten auf Zahlung 
des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit Nebenforderungen 
verbleiben der Sparkasse jedoch bis zur Abdeckung eines etwaigen 
Schuldsaldos.

Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner 
Geschäftszweige gelten für die Abwicklung und in dem Abwicklungsver-
hältnis entsprechenden Umfange die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
weiter.

Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes 
Einlagensicherungssystem

(1) Freiwillige Institutssicherung 
Die Sparkasse gehört dem institutsbezogenen Sicherungssystem der 
Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (Sicherungssystem) an. Primäre 
Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute 
selbst zu schützen und bei diesen drohende oder bestehende 
wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise schützt die 
Institutssicherung auch die Einlagen der Kunden. Hierzu zählen im 
Wesentlichen Spareinlagen, Sparkassenbriefe, Termineinlagen, 
Sichteinlagen und Schuldverschreibungen.

(2) Gesetzliche Einlagensicherung 
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem nach dem Ein-
lagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen 
Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung nicht greifen, hat der 
Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung 
seiner Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den 
Obergrenzen des § 8 EinSiG. 
Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, 
die im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, 
sowie Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse und Verbindlichkei-
ten aus eigenen Akzepten und Solawechseln.

(3) Informationsbefugnisse 
Die Sparkasse ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem von ihm 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(4) Forderungsübergang 
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen 
an den Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Sparkasse 
in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf das 
Sicherungssystem über.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).  
3 Business Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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Hinweis auf die Schlichtungsstelle 
und die Europäische 
Online-Streitbeilegungsplattform

Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes zu wenden. 
 
Das Anliegen ist in Textform an folgende Adresse zu richten: 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 
Schlichtungsstelle 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
 
Internet: https://www.s-schlichtungsstelle.de 
 
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
 
Die Sparkasse Muldental nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
 
Die Europäische Kommission hat unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-
Streitbeilegungsplattform errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die außergerichtliche 
Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen nutzen. 
 
Die E-Mail-Adresse der Sparkasse lautet: Direktfiliale@spk-muldental.de
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Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung 
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Wir sind verpflichtet, Aufträge unserer Kunden über den Kauf oder 
Verkauf von Finanzinstrumenten nach einem schriftlich fixierten 
Verfahren auszuführen, das darauf ausgerichtet ist, das 
bestmögliche Ergebnis für unseren Kunden zu erzielen. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Ausführung des 
einzelnen Auftrages tatsächlich das beste Ergebnis erzielt wird. 
Entscheidend ist, dass das angewandte Verfahren typischerweise 
zum bestmöglichen Ergebnis für unseren Kunden führt. 
Wir ermöglichen die Ausführung eines Kauf- oder Verkaufsauftrages 
von Finanzinstrumenten (Wertpapiere und sonstige 
Finanzinstrumente) nach folgenden Grundsätzen: 
 
I.� Geltungsbereich 
Die vorliegenden Ausführungsgrundsätze beschreiben unser 
generelles Vorgehen für Privatkunden und professionelle Kunden im 
Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. 
 
II.� Vorrang von Kundenweisungen 
Eine Weisung des Kunden ist stets vorrangig. Bei der Ausführung 
eines Kauf- oder Verkaufsauftrages werden wir einer Weisung des 
Kunden Folge leisten. In diesem Fall finden die nachfolgend 
dargestellten Grundsätze keine Anwendung. 
Die Pflicht zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses 
entsprechend dem Umfang der Weisung gilt damit als erfüllt. 
 

III.� Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 
Kundenaufträgen 
 

1.� Kommissionsgeschäfte 
Bei Kommissionsgeschäften gemäß Ziffer 1.2 der Bedingungen für 
Wertpapiergeschäfte beauftragen wir die Deutsche 
WertpapierService Bank AG (dwpbank) als Zwischenkommissionärin, 
ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Hierbei kommen die von 
der dwpbank aufgestellten Ausführungsgrundsätze zur Anwendung. 
Diese Ausführungsgrundsätze sowie weitere Informationen sind 
über die Website www.dwpbank.de abrufbar. Auf Wunsch des 
Kunden händigen wir diese Informationen in der Geschäftsstelle in 
Papierform aus. 
Durch die Weiterleitung von Kundenaufträgen zur Ausführung an die 
dwpbank verfolgen wir das Ziel, dass bei der Ausführung gleich 
bleibend das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Die dwpbank 
ermöglicht durch die Bereitstellung von auf uns abgestimmten, 
standardisierten Prozessen eine effektive und kostengünstige 
Ausführung, Abwicklung und Abrechnung von Wertpapiergeschäften. 
Durch die Bündelung dieser Faktoren bei der dwpbank werden 
insbesondere Kostenvorteile für den Kunden erzielt. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis für Aktionäre im Hinblick auf Hauptversammlungen 
 
Wir informieren Sie als Aktionär einer Aktiengesellschaft mit Sitz 
in der EU über die Einberufung der Hauptversammlung. 
 
Die Unterlagen zur Hauptversammlung (z. B. Tagesordnung) 
stellt die jeweilige Aktiengesellschaft auf ihrer Internetseite 
bereit. In unserer Mitteilung über die Einberufung der Haupt-
versammlung finden Sie dementsprechend eine Internet-
Adresse, unter der Sie die Unterlagen zur Hauptversammlung 
abrufen können. 
 
Handelt es sich bei Ihrem Aktienbesitz hingegen um Namens-
aktien einer inländischen Aktiengesellschaft, erhalten Sie die 
Information über die Einberufung und alle Unterlagen zur 
Hauptversammlung im Regelfall direkt von der Aktien-
gesellschaft. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Weiterleitung von Kundenaufträgen an die dwpbank erfolgt in 
folgenden Klassen von Finanzinstrumenten: 
 
�� Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Hinterlegungsscheine 
�� Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen) 
�� Verbriefte Derivate 
�� Börsengehandelte Produkte 

 
Auf Basis der gesetzlichen Grundlage ist die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen eines Investmentvermögens nicht 
Gegenstand der dargestellten Grundsätze. Die Ausgabe oder 
Rücknahme erfolgt über die Verwahrstelle. Möchte der Kunde einen 
Kauf- oder Verkaufsauftrag an einem organisierten Markt (Börse) 
oder an einem multilateralen Handelssystems im Sinne des § 2 Abs. 
8 Nr. 8 WpHG tätigen, so erteilt er uns eine entsprechende Weisung. 
Kundenaufträge in anderen Klassen von Finanzinstrumenten 
nehmen wir aufgrund der überwiegend individuellen Ausgestaltung 
der Produkte nur mit Weisung entgegen. 
 
2.� Festpreisgeschäfte 
Soweit Aufträge zum Kauf oder Verkauf im Rahmen eines 
Festpreisgeschäfts erfolgen, stellen wir organisatorisch sicher, dass 
diese zu marktgerechten Bedingungen ausgeführt werden. 
Sind wir Emittentin der Finanzinstrumente, so erfolgen Kauf- und 
Verkaufsaufträge des Kunden zu diesen Finanzinstrumenten 
grundsätzlich als Festpreisgeschäfte. Auf Wunsch des Kunden ist 
eine Ausführung an einem anderen Ausführungsplatz möglich, 
soweit diese Finanzinstrumente dort gehandelt werden. 
 

IV.� Vermögensverwaltung 
Aufträge für ein Vermögensverwaltungsdepot werden durch den 
Vermögensverwalter gemäß dessen eigenen Grundsätzen zur 
bestmöglichen Ausführung erteilt. 
 
V.� Überprüfung der Grundsätze 
Wir überprüfen unsere Grundätze, die die Weiterleitung von 
Aufträgen an die dwpbank begründen und die Wirksamkeit der 
Grundsätze anlassbezogen, mindestens einmal jährlich.  
Weiterführende Informationen zur Auftragsausführung von 
Kundenaufträgen sind auf unserer Website verfügbar. Auf Wunsch 
des Kunden händigen wir diese Informationen in der Geschäftsstelle 
in Papierform aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


